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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/449 
Landtag (zu Drs. 20/339) 
20. Wahlperiode 16.06.20 

Mitteilung des Senats vom 16. Juni 2020 

Mögliche Nutzung von Drohnen für die Polizeiarbeit im Land Bremen 

Die Fraktion der CDU hat unter Drucksache 20/339 eine Kleine Anfrage zu obi-
gem Thema an den Senat gerichtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Welche Einsatzmöglichkeiten sieht der Senat für Drohnen bei der Polizei 
Bremen? 

In einzelnen Fällen haben die Polizeien des Landes Bremen bereits im Rahmen 
der Einsatzbewältigung Drohnen ausgeliehen und eingesetzt.  

Die Polizei Bremen setzte zum Beispiel eine Drohne zur Observation möglicher 
Tatorte bei den Fällen vom „Hindernisbereiten mit Steinen, Gehwegplatten 
und Nagelbrettern auf Straßen und Autobahnzubringern“ ein. Diese Drohnen 
wurden im Rahmen der Amtshilfe vom Bundeskriminalamt (BKA) und der Po-
lizei Nordrhein-Westfalen angefordert. 

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven nutzte Drohnen bereits für Tatortaufnah-
men durch Anmietung von privaten Anbietern.  

Diese bisherigen Einsätze waren nicht mit Grundrechtseingriffen verbunden 
und bedurften somit keiner Ermächtigungsgrundlage. 

Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sind aus polizeitaktischer Sicht in vie-
len Bereichen der Polizei Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven 
denkbar.  

Als Beispiele für mögliche Einsatzszenarien werden hier beispielhaft aufge-
führt: 

— Dokumentation, Rekonstruktion, Vermessung von Tatorten und Unfallstel-
len 

— Spurensuche, Beweissicherung  

— Aufklärung und Unterstützung bei polizeilichen Zugriffsmaßnahmen, zum 
Beispiel bei Amok- oder Terrorlagen 

— Dokumentation von polizeilichen Maßnahmen und Einsätzen  

— Suche nach Personen, auch mit Wärmebild, und Sachen 

— Temporäre Überwachung von Gebäuden, Orten und Plätzen zur Gefah-
renabwehr oder -erforschung 

— Lagebilderstellung bei laufenden Einsätzen, Überwachung von Kontroll-
maßnahmen 

— Kontrolle von Geländeteilen während und nach Evakuierungen 

— Aufklärung und Dokumentation bei Großschadenslagen und Katastrophen 
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2. Wie hoch wären die Kosten für die Anschaffung von Drohnen?  

Die Kosten für die Anschaffung von Drohnen sind nicht eindeutig zu beziffern. 
Sie hängen sehr stark von der technischen Lösung, also dem Produkt selbst ab. 
Dabei fällt nicht nur das Flugsystem ins Gewicht, sondern auch die Kameraop-
tiken und möglicherweise spezielle Detektoren, Sensoren und Spezialsoftware 
für die unterschiedlichen Einsatzbereiche, Wärmebild, Restlichtverstärker oder 
Ähnliches. 

Günstige „ready to fly“, Systeme für Einsatzbereiche der Polizei Bremen, be-
ginnen bereits im unteren vierstelligen Euro-Bereich, während professionelle 
Lösungen im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich beginnen. 

3. Inwieweit erachtet der Senat es für sinnvoll Drohnen für die Bremer Polizei 
anzuschaffen?  

Der Senat hält den Einsatz von Drohnen für den polizeilichen Einsatz in be-
stimmten Bereichen für sinnvoll. Der Einsatz von Drohnen in der Polizei muss 
dabei aber nicht nur nach taktischen und organisatorischen Faktoren, sondern 
auch nach den Vorgaben des Datenschutzrechts bewertet werden. Bremen 
setzt bis auf Weiteres vornehmlich auf Kooperationen mit anderen Länderpoli-
zeien beziehungsweise den „Einkauf von Dienstleistungen“. Beispiele hierzu 
sind in der Antwort zu Frage sieben aufgeführt. 

4. Inwieweit sieht der Senat die Notwendigkeit der Einführung einer Geset-
zesgrundlage für die Nutzung von Drohnen für den Polizeidienst?  

Mit dem Einsatz von Drohnen können Grundrechtseingriffe, insbesondere das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, verbunden sein, für welche es ei-
ner Ermächtigungsgrundlage bedarf. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
ist dabei stets zu beachten. Besondere Sensibilität ist mit Blick auf die grund-
rechtliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit geboten.  

Nach Einschätzung des Senats bedarf es in jedem Falle einer entsprechenden 
Prüfung der Rechtsgrundlagen für die vielfältigen polizeilichen Einsatzmög-
lichkeiten von Drohnen. Insbesondere wenn es um die Erhebung, beziehungs-
weise Verarbeitung von personenbezogenen Daten geht. 

Der Senator für Inneres hat die Polizei Bremen gebeten, ein Konzept zum Ein-
satz von Drohnen zu erarbeiten. Dieses soll neben den technischen Einsatz-
möglichkeiten auch auf die erforderlichen Rechtsgrundlagen eingehen. 

5. Welche Kenntnisse hat der Senat über die Nutzung von Drohnen in ande-
ren Bundesländern, wie Sachsen? 

Die Fragen fünf und sechs werden in der Antwort zu Frage sechs zusammen-
gefasst, da sie miteinander korrespondieren. 

6. Welche Erkenntnisse hat der Senat aus der „Bund-/Länderprojektgruppe 
Drohnen“ in der die Bundesländer einen bundesweiten Erfahrungsaus-
tausch anstrebten?  

Dem Senat ist bekannt, dass die meisten Polizeibehörden der Länder Drohnen 
einsetzen oder den Einsatz in unterschiedlich ausgeprägter Intensität erproben. 
Unter Federführung des Landes Baden-Württemberg wurde im Jahre 2016 die 
Koordinierungsstelle Drohne, Kost Drohne, auf Beschluss der IMK-Gremien 
eingerichtet. Hier werden alle Kenntnisse und Kompetenzen zum Einsatz von 
Drohnen gebündelt und den Polizeien der Länder und des Bundes zur Verfü-
gung gestellt. Zweimal jährlich finden unter der Leitung der „Kost Drohne“ 
bundesweite Fachtagungen statt.  

Einen weiteren Erfahrungsaustausch ermöglicht das polizeiinterne Netz  
„Extrapol“. Hier stellen die Behörden ihre Erfahrungsberichte ein und tau-
schen Informationen aus. Die Erkenntnisse liegen dabei insbesondere in der 
Erprobung neuer Technologien und den Erfahrungen im Einsatz mit dem für 
alle Länderpolizeibehörden relativ neuen Führungs- und Einsatzmittel. 
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7. Welche Hindernisse sieht der Senat für die Einführung von Drohnen in den 
Polizeidienst? 

Die Hindernisse liegen insbesondere in der rechtlichen Bewertung des Einsat-
zes in unterschiedlichen Feldern polizeilicher Arbeit. Darüber hinaus gelten die 
datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie die strengen Vorgaben an die IT-
Sicherheit.  

Eine bewertende Darstellung möglicher Hindernisse für den Einsatz von Droh-
nen kann jedoch erst mit Vorlage des derzeit in Arbeit befindlichen Konzeptes 
erfolgen. 

8. Wie viele Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten unter der Verwendung 
von Drohnen, unerlaubte Fertigung von Bildmaterial, körperliche Angriffe, 
Behinderung des Flugverkehrs, Abwurf von gefährlichen Substanzen, et 
cetera, gab es im Land Bremen bisher und inwiefern stellen Drohnen eine 
gesteigerte Gefahr dar? 

Im Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. April 2020 wurden in den bremischen poli-
zeilichen Auskunftssystemen insgesamt zwei Straftaten unter Verwendung von 
Drohnen erfasst. Hierbei handelt es sich in einem Fall um das Beobachten einer 
Person durch ein geschlossenes Fenster (§ 202 StGB) und im zweiten Fall um 
ein Stalking-Delikt (§ 238 StGB).  

Für 2019 wurden durch die Stadt Bremen vier Ordnungswidrigkeiten an die 
KoSt Drohnen gemeldet, im Jahr 2018 waren es noch acht gemeldete Vorfälle. 
Es handelte sich ausschließlich um folgenlose Flüge, ohne Genehmigung, die 
zu keiner konkreten Gefährdung geführt haben.  

In Bremerhaven ist lediglich ein Fall aus 2018 aktenkundig, bei dem aufgrund 
eines begründeten Anfangsverdachts gemäß § 109d StGB, Sicherheitsgefähr-
dendes Abbilden, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Nach Prüfung 
durch die Staatsanwaltschaft wurde eine strafbare Handlung jedoch verneint. 

Neben den allgemeinen Gefahren im Rahmen der Nutzung bergen Drohnen 
aus polizeilicher Sicht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer Größe und Geräusch-
entwicklung nicht in jedem Fall wahrnehmbar sind und anonym Einblicke in 
sonst unzugängliche Bereiche und sogar ungehinderten Zugang zu besonders 
gesicherten Geländen zum Beispiel zum Abwurf gefährlicher Substanzen er-
möglichen. 

Eine gravierende Störung des Flugverkehrs kann ebenfalls bewirkt werden.  

9. Wie ist der Senat in diesem Deliktsfeld, Abwehr von Gefahren durch Droh-
nen, aufgestellt und wie wird die Polizei in diesem Bereich geschult und 
dafür sensibilisiert? 

Im Rahmen der Einsatzvorbereitung, hier insbesondere von Großveranstaltun-
gen wie der Sail in Bremerhaven oder dem Empfang von Staatsgästen und an-
deren besonders gefährdeten Personen, wird die Gefahr durch Drohnen 
regelmäßig in die Lagebeurteilung mit einbezogen und bei Bedarf ein Einsatz-
abschnitt „Luft“ gebildet, in dem die Detektion und Abwehr von Drohnen ein 
wesentlicher Bestandteil ist. Das Land Bremen verfügt jedoch nicht über tech-
nische und personelle Einsatzmittel zur Detektion und Abwehr von Drohen. 
Diese wären zum jetzigen Zeitpunkt von anderen Ländern anzufordern. 

Die Polizeiführer beschäftigen sich mit diesem Themenfeld und bilden sich ent-
sprechend fort. 

Die norddeutschen Länder prüfen derzeit, inwieweit eine Kooperation, bezie-
hungsweise Zusammenarbeit in dem Feld der Detektion und Abwehr von 
Drohnen möglich ist. 
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